
22. Kinder-Rheumatologie 
 
Definition: 
Die Zusatz-Weiterbildung Kinder-Rheumatologie umfasst in Ergänzung zu einer Facharztkompetenz die Vorbeugung, Erken-
nung, konservative Behandlung und Rehabilitation von Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises einschließlich der 
entzündlich-rheumatischen Systemerkrankungen bei Kindern und Jugendlichen von Beginn bis zum Abschluss ihrer somati-
schen Entwicklung. 
 
Weiterbildungsziel: 
Ziel der Zusatz-Weiterbildung ist die Erlangung der fachlichen Kompetenz in Kinder-Rheumatologie nach Ableistung der vorge-
schriebenen Weiterbildungszeit und Weiterbildungsinhalte. 
 
Voraussetzung zum Erwerb der Bezeichnung: 
Facharztanerkennung für Kinder- und Jugendmedizin 
 
Weiterbildungszeit: 
18 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten gemäß § 5 Abs. 1 Satz 2 
 
Weiterbildungsinhalt: 
Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in 

- der Erkennung, konservativen Behandlung und Rehabilitation der rheumatischen Erkrankungen wie juveniler idiopathi-
scher Arthritis und der entzündlich-rheumatischen Systemerkrankungen wie Kollagenosen, Vaskulitiden und entzündli-
chen Muskelerkrankungen sowie der reaktiven Arthritiden und der Schmerzverstärkungssyndrome 

- der Langzeitbetreuung von Kindern und Jugendlichen mit rheumatischen Erkrankungen unter Berücksichtigung der 
Auswirkungen chronisch-rheumatischer Erkrankungen auf Wachstum und Entwicklung 

- den physikalischen, krankengymnastischen und ergotherapeutischen Behandlungsprinzipien 
- der psychosozialen Versorgung und der Patientenschulung 
- der Verordnung und Funktionsüberprüfung von Orthesen und Hilfsmitteln bei rheumatischen Erkrankungen 
- der Indikationsstellung und Einordnung der Laboruntersuchungen von immunologischen Parametern in das Krankheits-

bild 
- Gelenkpunktion und intraartikulärer Injektion 
- der Sonographie des Bewegungsapparates einschließlich Arthrosonographie 

 
 
 



Abschnitt A: Allgemeine Bestimmungen 
 
 

Inhalte der Weiterbildung gemäß den Allgemeinen Bestimmungen der WBO 
 

Unter Berücksichtigung gebietsspezifischer Ausprä-
gungen beinhaltet die Weiterbildung auch den Erwerb 

von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in: 
Bemerkungen des/der Weiterbildungsbefugten 

Kenntnisse, Erfahrungen und 
Fertigkeiten erworben 

Datum / Unterschrift des WB-Befugten 
ethischen, wissenschaftlichen und rechtlichen Grundlagen 
ärztlichen Handelns 

  

der ärztlichen Begutachtung   

den Maßnahmen der Qualitätssicherung und des Qualitäts-
managements 

  

der ärztlichen Gesprächsführung einschließlich der Beratung 
von Angehörigen 

  

psychosomatischen Grundlagen   

der interdisziplinären Zusammenarbeit   

der Ätiologie, Pathophysiologie und Pathogenese von 
Krankheiten 

  

der Aufklärung und der Befunddokumentation   

labortechnisch gestützten Nachweisverfahren mit visueller 
oder apparativer Auswertung (Basislabor) 

  

medizinischen Notfallsituationen   

den Grundlagen der Pharmakotherapie einschließlich der 
Wechselwirkungen der Arzneimittel und des Arzneimittel-
missbrauchs 

  



Unter Berücksichtigung gebietsspezifischer Ausprä-
gungen beinhaltet die Weiterbildung auch den Erwerb 

von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in: 
Bemerkungen des/der Weiterbildungsbefugten 

Kenntnisse, Erfahrungen und 
Fertigkeiten erworben 

Datum / Unterschrift des WB-Befugten 
der allgemeinen Schmerztherapie   

der interdisziplinären Indikationsstellung zur weiterführenden 
Diagnostik einschließlich der Differentialindikation und Inter-
pretation radiologischer Befunde im Zusammenhang mit 
gebietsbezogenen Fragestellungen 

  

der Durchführung von Schutzimpfungen   

der Betreuung von Schwerstkranken und Sterbenden   

den psychosozialen, umweltbedingten und interkulturellen 
Einflüssen auf die Gesundheit 

  

gesundheitsökonomischen Auswirkungen ärztlichen Han-
delns 

  

den Strukturen des Gesundheitswesens   

 
Der Besuch des von der Akademie für Ärztliche Fortbildung in Rheinland-Pfalz angebotenen Curriculums "Medizinisch Begutachtung" wird zu 50% auf die geforderte Gutachtenzahl ange-
rechnet. Mindestens sind jedoch 3 Gutachten nachzuweisen. 
 



22. ZW Kinder-Rheumatologie 
 

Weiterbildungsinhalte 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in: Bemerkungen des/der Weiterbildungsbefugten 

Kenntnisse, Erfahrungen und 
Fertigkeiten erworben 

Datum / Unterschrift des WB-Befugten 
den Inhalten der Weiterbildung gemäß den Allgemeinen 
Bestimmungen der WBO 

  

der Erkennung, konservativen Behandlung und Rehabilitati-
on der rheumatischen Erkrankungen wie juveniler idiopathi-
scher Arthritis und der entzündlich-rheumatischen System-
erkrankungen wie Kollagenosen, Vaskulitiden und entzündli-
chen Muskelerkrankungen sowie der reaktiven Arthritiden 
und der Schmerzverstärkungssyndrome 

  

der Langzeitbetreuung von Kindern und Jugendlichen mit 
rheumatischen Erkrankungen unter Berücksichtigung der 
Auswirkungen chronisch-rheumatischer Erkrankungen auf 
Wachstum und Entwicklung 

  

den physikalischen, krankengymnastischen und ergothera-
peutischen Behandlungsprinzipien 

  

der psychosozialen Versorgung und der Patientenschulung   

der Verordnung und Funktionsüberprüfung von Orthesen 
und Hilfsmitteln bei rheumatischen Erkrankungen 

  

der Indikationsstellung und Einordnung der Laboruntersu-
chungen von immunologischen Parametern in das Krank-
heitsbild 

  

Gelenkpunktion und intraartikulärer Injektion   

der Sonographie des Bewegungsapparates einschließlich 
Arthrosonographie 

  

 
 



 

Untersuchungs- und Behandlungsmethoden Richt-
zahl 

Jährliche Dokumentation gemäß § 8 WBO 
ggf. weitere Bemerkungen des/der Weiterbildungsbefugten 

Datum: Datum: Datum: Datum: Datum: Datum: 

Kenntnisse, Erfahrungen 
und Fertigkeiten erworben 

Datum / Unterschrift des WB-Befugten 
Dokumentation über die Erkennung, konservative Behand-
lung und Rehabilitation rheumatischer Erkrankungen bei 
Kindern und Jugendlichen 

100   

Langzeitbetreuung von Kindern und Jugendlichen mit rheu-
matischen Erkrankungen 

50   

Sonographie des Bewegungsapparates einschließlich 
Arthrosonographie, davon 

100   

- bei entzündlichen Gelenkerkrankungen 50   

Gelenkpunktionen und intraartikuläre Injektion 25   

 
 
 


